
KOMMISSION / FRANKREICH 

URTEIL DES GERICHTSHOFES 
28. Januar 1986 * 

In der Rechtssache 270/83 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch Georges Kremlis, 
Mitglied ihres Juristischen Dienstes, als Bevollmächtigten im Beistand von Profes
sor Gérard Druesne, Universität Nancy II, Dekan der rechts- und wirtschaftswis
senschaftlichen Fakultät, Zustellungsbevollmächtigter: Georges Kremlis, Mitglied 
des Juristischen Dienstes, Jean-Monnet-Gebäude, Luxemburg-Kirchberg, 

Klägerin, 

gegen 

Französische Republik, vertreten durch François Renouard als Bevollmächtigten 
und Alain Sortais als stellvertretenden Bevollmächtigten, Zustellungsanschrift: 
Französische Botschaft in Luxemburg, 

Beklagte, 

wegen Feststellung, daß die Französische Republik dadurch gegen ihre Verpflich
tungen aus dem EWG-Vertrag, insbesondere Artikel 52, verstoßen hat, daß sie den 
in Frankreich gelegenen Zweigniederlassungen und Agenturen von in einem ande
ren Mitgliedstaat niedergelassenen Versicherungsgesellschaften nicht unter den 
gleichen Bedingungen wie französischen Gesellschaften ein Steuerguthaben ge
währt hat, 

erläßt 

DER GERICHTSHOF 

unter Mitwirkung des Präsidenten Mackenzie Stuart, der Kammerpräsidenten 
U. Everling, K. Bahlmann und R. Joliét, der Richter T. Koopmans, O. Due, 
Y. Galmot, C. Kakouris und T. F. O'Higgins, 

Generalanwalt: G. F. Mancini 
Kanzler: D. Louterman, Verwaltungsrätin 

* Verfahrenssprache: Französisch. 
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nach Anhörung der Schlußanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 

16. Oktober 1985, 

folgendes 

U R T E I L 

Tatbestand 

Der Sachverhalt, der Verfahrensablauf so
wie die Anträge und das Vorbringen der 
Parteien im schriftlichen Verfahren lassen 
sich wie folgt zusammenfassen: 

I — Sachverhalt 

1. Die französischen Vorschriften über das 
Steuerguthaben 

Gemäß Artikel 205 des französischen Code 
général des impôts (Abgabenordnung) wird 
von den dort in Artikel 206 aufgeführten 
Gesellschaften und anderen juristischen Per
sonen eine Steuer auf sämtliche Gewinne 
oder Einkünfte erhoben, die von den steuer
pflichtigen Gesellschaften und juristischen 
Personen erzielt werden. Diese Steuer wird 
als Körperschaftsteuer bezeichnet. Ihr Satz 
beträgt 50 %. Sie entspricht bei den Gesell
schaften und juristischen Personen, von de
nen sie erhoben wird, der Einkommensteuer 
für natürliche Personen gemäß Artikel 1 
des Code général des impôts. 

Gesellschaften sind grundsätzlich unabhän
gig vom Ort ihres Sitzes oder dem Mittel
punkt ihrer Betätigung körperschaftsteuer
pflichtig. Gemäß Artikel 209 des Code gé
néral des impôts werden in diesem Rahmen 
nur Gewinne berücksichtigt, die von in 
Frankreich tätigen Unternehmen oder sol
chen Unternehmen erzielt werden, deren 
Besteuerung durch ein internationales Dop
pelbesteuerungsabkommen Frankreich zuge
wiesen ist. 

Um die kumulative Besteuerung der von 
den Gesellschaften ausgeschütteten Ein
künfte einzuschränken, die ein erstes Mal 
bei den Gesellschaften, die die Dividenden 
ausschütten, mit der Körperschaftsteuer be
legt werden, und sodann ein zweites Mal 
bei den Empfängern entweder mit der Ein
kommensteuer für natürliche Personen oder 
mit der Körperschaftsteuer, ist durch Artikel 
158 a des Code général des impôts eine als 
„avoir fiscal" (Steuerguthaben) bezeichnete 
Steuergutschrift zugunsten der Empfänger 
von Dividenden geschaffen worden. Diese 
Vorschrift lautet wie folgt: 

„Personen, die von französischen Gesell
schaften ausgeschüttete Dividenden empfan
gen, verfügen insoweit über Einkünfte, die 
sich zusammensetzen aus 

— den Geldbeträgen, die sie von der Ge
sellschaft erhalten, und 

— einem Steuerguthaben in Form einer 
Gutschrift der Staatskasse. 

Diese Steuergutschrift entspricht der Hälfte 
der von der Gesellschaft tatsächlich gezahl
ten Beträge. 

Von dieser Gutschrift kann nur insoweit 
Gebrauch gemacht werden, als die Ein
künfte in der Besteuerungsgrundlage für die 
von dem Empfänger geschuldete Einkom
mensteuer enthalten sind. 
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Sie wird auf diese Steuer angerechnet. 

Gemäß Artikel 158 b des Code général des 
impôts wird das Steuerguthaben „nur Per
sonen, die ihren tatsächlichen Wohnsitz 
oder ihren Sitz in Frankreich haben", ge
währt. 

Artikel 242 c des Code général des impôts 
lautet: 

„Das Steuerguthaben kann Personen mit 
Wohnsitz im Hoheitsgebiet der Staaten ge
währt werden, die mit Frankreich Doppel
besteuerungsabkommen geschlossen haben. 
Die Einzelheiten und die Durchführungsbe
stimmungen werden für jedes Land durch 
diplomatische Abkommen geregelt." 

Aus diesen Bestimmungen ergibt sich — 
vorbehaltlich gegenteiliger Regelung in ei
nem Doppelbesteuerungsabkommen —, 
daß zwar Gesellschaften und juristische Per
sonen mit Sitz in Frankreich einschließlich 
der in Frankreich errichteten Tochterunter
nehmen ausländischer Gesellschaften in den 
Genuß der Regelung des Steuerguthabens 
gelangen, daß dieser Vorteil jedoch den in 
Frankreich gelegenen Agenturen und 
Zweigniederlassungen von Gesellschaften 
mit Sitz im Ausland verweigert wird. Nach 
einer Verwaltungsanordnung vom 30. Juli 
1976 wird das Steuerguthaben nicht für Di
videnden gewährt, die von französischen 
Gesellschaften an ausländische Gesellschaf
ten mit einer Niederlassung in Frankreich 
ausgeschüttet werden, selbst wenn diese Di
videnden sonst zu den in Frankreich besteu
erten Einkünften dieser Niederlassung ge
hören. 

Nach Artikel 15 der Loi de finances (Fi
nanzgesetz) für 1978 (Nr. 77-1467 vom 
30. Dezember 1977) können Versiche-
rungs-, Rückversicherungs- und Kapitalisie
rungsgesellschaften von ihrer Körperschaft
steuerschuld die gesamte gemäß Artikel 
158 a des Code général des impôts erteilte 

Steuergutschrift in bezug auf die Dividen
den, die sie beziehen, in Abzug bringen. 

2. Das vorgerichtliche Verfahren 

Mit Schreiben vom 29. Juli 1981 teilte die 
Kommission der französischen Regierung 
gemäß Artikel 169 EWG-Vertrag mit, ihrer 
Ansicht nach stelle die Anwendung einer 
anderen Regelung des Steuerguthabens auf 
in Frankreich befindliche Agenturen und 
Zweigniederlassungen von in einem anderen 
Mitgliedstaat niedergelassenen Versiche
rungsgesellschaften als auf französische 
Versicherungsgesellschaften eine diskrimi
nierende Behandlung dar, die gegen Artikel 
52 EWG-Vertrag verstoße. 

In ihrem Antwortschreiben vom 30. De
zember 1981 erklärte die französische Re
gierung, es handele sich nur um einen be
sonderen Aspekt des allgemeineren Pro
blems der Verwendung des Steuerguthabens 
durch natürliche und juristische Personen 
mit Sitz außerhalb Frankreichs, die in 
Frankreich eine Tätigkeit ausübten. Diese 
Regelung sei dadurch gerechtfertigt, daß die 
steuerliche Situation einer französischen 
Gesellschaft in verschiedener Beziehung 
nicht die gleiche sei wie diejenige einer Be
triebsstätte (Agentur oder Zweigniederlas
sung) einer ausländischen Gesellschaft, die 
keine Rechtspersönlichkeit besitze. Die da
von herrührenden steuerlichen Probleme 
könnten nicht einseitig auf der Grundlage 
von Artikel 52 EWG-Vertrag gelöst werden, 
sondern nur im Rahmen einer Angleichung 
des Steuerrechts auf dem Gebiet der direk
ten Steuern oder auf bilateraler Ebene im 
Rahmen von Besteuerungsabkommen. Jede 
andere Lösung berge die Gefahr der Steuer
flucht in sich. 

Am 4. Mai 1983 gab die Kommission eine 
mit Gründen versehene Stellungnahme ge
mäß Artikel 169 EWG-Vertrag ab, in der 
sie geltend machte, die französische Regie
rung habe dadurch gegen ihre Verpflichtun
gen aus dem EWG-Vertrag, insbesondere 

287 



URTEIL VOM 28. 1. 1986 — RECHTSSACHE 270/83 

Artikel 52, verstoßen, daß sie den in Frank
reich gelegenen Zweigniederlassungen und 
Agenturen von in einem anderen Mitglied
staat niedergelassenen Versicherungsgesell
schaften nicht unter denselben Vorausset
zungen wie französischen Gesellschaften ein 
Steuerguthaben gewährt habe. Die fragliche 
französische Regelung zwinge die ausländi
schen Gesellschaften dazu, in Frankreich 
Tochtergesellschaften, also Gesellschaften 
französischen Rechts, zu gründen, und be
nachteilige Zweigstellen und Agenturen 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit; auf diese 
Weise höhle sie Artikel 52 EWG-Vertrag 
aus. Die begonnenen Vorarbeiten für eine 
Harmonisierung könnten nichts an der Ver
pflichtung jedes einzelnen Mitgliedstaats än
dern, bereits von jetzt an sein eigenes Steu
ersystem auf nichtdiskriminierende Weise 
anzuwenden. 

Die französische Regierung antwortete mit 
Schreiben vom 6. Juli 1983, es sei nicht 
möglich, die steuerrechtliche Regelung für 
Zweigstellen ausländischer Versicherungsge
sellschaften in Frankreich einseitig zu än
dern. Um eine völlige steuerliche Gleichbe
handlung von Tochtergesellschaften und 
Zweigstellen ausländischer Versicherungs
unternehmen herzustellen, müsse man eine 
ganze Reihe anderer Bestimmungen, darun
ter einige, durch die Zweigstellen gegenüber 
Tochtergesellschaften bevorzugt würden, 
ändern. Außerdem würde eine Maßnahme, 
die auf Versicherungsgesellschaften be
schränkt bliebe, diskriminierenden Charak
ter haben, denn das Problem betreffe die 
Zweigniederlassungen aller ausländischen 
Gesellschaften. Eine ausländische Gesell
schaft habe im übrigen immer die Möglich
keit, eine Tochtergesellschaft zu gründen, 
um das Steuerguthaben zu erhalten. 

II — Verfahren und Anträge 

1. Die Kommission der Europäischen Ge
meinschaften hat mit Klageschrift, die am 
12. Dezember 1983 bei der Kanzlei des Ge

richtshofes eingegangen ist, gemäß Artikel 
169 EWG-Vertrag Klage gegen die Franzö
sische Republik erhoben. 

Die Kommission beantragt, 

— festzustellen, daß die Französische Re
publik dadurch gegen ihre Verpflichtun
gen aus dem EWG-Vertrag, insbeson
dere Artikel 52, verstoßen hat, daß sie 
den in Frankreich gelegenen Zweignie
derlassungen und Agenturen von in ei
nem anderen Mitgliedstaat niedergelas
senen Versicherungsgesellschaften nicht 
unter den gleichen Bedingungen wie 
französischen Gesellschaften ein Steuer
guthaben gewährt hat; 

— der Französischen Republik die Verfah
renskosten aufzuerlegen. 

2. Die Französische Republik beantragt, 

— die Klage der Kommission abzuweisen; 

— der Klägerin die Verfahrenskosten auf
zuerlegen. 

3. Das schriftliche Verfahren ist ordnungs
gemäß abgelaufen. 

Der Gerichtshof hat nach Anhörung des 
Generalanwalts beschlossen, die mündliche 
Verhandlung ohne vorherige Beweisauf
nahme zu eröffnen. Die Parteien sind je
doch aufgefordert worden, vor der mündli
chen Verhandlung schriftlich einige Fragen 
zu beantworten. 

III — Vorbringen der Parteien im schriftli
chen Verfahren 

1. Zum diskriminierenden Charakter der 
französischen Regelung über das Steuergutha
ben 

a) Die Kommission macht geltend, die 
streitige französische Regelung verstoße ge
gen Artikel 52 Absatz 2 EWG-Vertrag, 
denn sie benachteilige Gesellschaften des 
Rechts eines anderen Mitgliedstaats. 
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Nach dieser Regelung würden die französi
schen Versicherungsgesellschaften ein
schließlich der französischen Tochtergesell
schaften ausländischer Unternehmen sowie 
die französischen Agenturen und Zweignie
derlassungen von Versicherungsgesellschaf
ten mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat 
unterschiedlich behandelt, obwohl die Aus
übung einer Versicherungstätigkeit in 
Frankreich durch eine französische Gesell
schaft keinerlei Unterschied zu der Aus
übung der gleichen Tätigkeit durch die 
Zweigniederlassung einer ausländischen Ge
sellschaft aufweise. Durch die streitige Re
gelung würden die Agenturen und Zweig
niederlassungen, denen das Steuerguthaben 
vorenthalten werde, in eine ungünstigere 
Lage versetzt. Für diese Ansicht beruft sich 
die Kommission auf das folgende bezifferte 
Beispiel: Für ein und dieselbe ausgeschüttete 
Dividende von 100 FF zahle eine Gesell
schaft mit Sitz in Frankreich Körperschaft
steuer in Höhe von 25 FF, nämlich ([100 + 
50] χ 50 %) — 50 FF, während eine Agen
tur oder Zweigniederlassung einer Gesell
schaft mit Sitz in einem anderen Mitglied
staat Steuer in Höhe von 50 FF, nämlich 
100 X 50 %, zahle. 

Der wesentliche Unterschied zwischen der 
französischen Tochtergesellschaft einer aus
ländischen Gesellschaft und einer Agentur 
oder Zweigniederlassung bestehe darin, daß 
die Tochtergesellschaft nichts anderes als 
eine Gesellschaft französischen Rechts sei, 
während die Agentur und die Zweignieder
lassung Bestandteil der Gesellschaft auslän
dischen Rechts blieben. Die beanstandete 
diskriminierende Behandlung sei somit darin 
begründet, daß für eine Gesellschaft franzö
sischen Rechts und eine Gesellschaft des 
Rechts eines anderen Mitgliedstaats unter
schiedliche steuerliche Regelungen gälten. 
Das Kriterium des Gesellschaftssitzes laufe 
tatsächlich darauf hinaus, daß eine Unter
scheidung aufgrund eines Kriteriums getrof
fen werde, das dem der Staatsangehörigkeit 
bei natürlichen Personen entspreche, denn 

der Sitz einer Gesellschaft diene deren Zu
ordnung zu einer bestimmten Rechtsord
nung. Zudem bedeute das Abstellen auf den 
Wohnsitz einer Person eine verschleierte 
Diskriminierung. 

Diese ungleiche Behandlung führe dazu, 
daß ausländische Gesellschaften, die ihre 
Tätigkeit in Frankreich durch eine Zweig
niederlassung oder eine Agentur ausübten, 
in zweierlei Hinsicht benachteiligt würden. 
Zum einen könne die streitige Regelung be
wirken, daß die ausländischen Gesellschaf
ten höhere Tarife als ihre französischen 
Mitbewerber ansetzen müßten und auf diese 
Weise unter Verstoß gegen Artikel 3 Buch
stabe f EWG-Vertrag den Wettbewerb ver
fälschten. Zum anderen beschränke diese 
Regelung die Wahlfreiheit der Agenturen 
und Zweigniederlassungen ausländischer 
Versicherungsgesellschaften bei der Zusam
mensetzung ihrer Bestände und ihrer Anla
gen in beweglichen Aktiva, denn die erste 
Richtlinie 73/239 des Rates vom 24. Juli 
1973 zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend die Auf
nahme und Ausübung der Tätigkeit der Di
rektversicherung (mit Ausnahme der Le
bensversicherung) (ABl. L 228, S. 3) und 
die erste Richtlinie 79/267 des Rates vom 
5. März 1979 zur Koordinierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften über 
die Aufnahme und Ausübung der Direktver
sicherung (Lebensversicherung) (ABl. L 63, 
S. 1) sowie die zur Durchführung dieser 
Richtlinien erlassenen französischen Rechts
vorschriften hinderten die Zweigniederlas
sungen ausländischer Versicherungsgesell
schaften dadurch, daß ihnen die Bildung 
technischer Reserven vorgeschrieben werde, 
die „durch Aktivwerte gedeckt werden 
[müssen], die gleichwertig, kongruent und 
im Tätigkeitsland belegen sind", was wie
derum „die Bedeckung von Verpflichtun
gen, deren Erfüllung in einer bestimmten 
Währung gefordert werden kann, durch 
Aktiva, deren Wert in der gleichen Wäh
rung veranschlagt ¡st oder die in dieser 
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Währung realisierbar sind", bedeute, daran, 
ausländische Beteiligungen zu halten; somit 
seien sie praktisch dazu gezwungen, ihre 
Bestände aus französischen Schuldverschrei
bungen zu bilden, für die kein Steuergutha
ben gewährt werde. 

Die Diskriminierung von Gesellschaften des 
Rechts eines anderen Mitgliedstaats werde 
noch dadurch verdeutlicht, daß das franzö
sische Steuerrecht in Artikel 209 des Code 
général des impôts zur Ermöglichung der 
Besteuerung ein anderes Kriterium ver
wende als zur Vermeidung der Steuerbefrei
ung. Von der Besteuerung her gesehen 
werde nämlich bei den Zweigniederlassun
gen von Gesellschaften des Rechts eines an
deren Mitgliedstaats die gleiche Regelung 
angewandt wie bei französischen Gesell
schaften; die Festlegung der Besteuerungs
grundlage und der Steuersatz seien in bei
den Fällen gleich, während ihnen jedoch die 
Steuerbefreiung verweigert werde. Entspre
chend dem Grundsatz der Territorialität der 
Steuer würden bei einer französischen Ge
sellschaft oder einer Zweigniederlassung ei
ner ausländischen Gesellschaft in Frankreich 
nur die Einnahmen aus ihrer Tätigkeit in 
Frankreich besteuert, und die Tätigkeit ei
ner ausländischen Zweigniederlassung einer 
französischen Gesellschaft werde in Frank
reich nicht besteuert. 

Die Wahl der Form der Geschäftsneben
stelle — Tochtergesellschaft, Agentur oder 
Zweigniederlassung — sei keineswegs ohne 
Bedeutung. Zum einen sei die Gründung ei
ner Tochtergesellschaft wegen der mit der 
Errichtung einer neuen Gesellschaft verbun
denen Kosten teurer. Zum anderen könnten 
das Alter und der Ruf einer Versicherungs
gesellschaft mit Sitz in einem anderen Mit
gliedstaat durch die Gründung einer neuen 
Gesellschaft in gewisser Weise verdeckt 
werden. 

Es könne auch keinesfalls hingenommen 
werden, daß die Gewährung des Steuergut
habens auch an Versicherungsgesellschaften 

mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat da
von abhängig gemacht werde, daß französi
schen Gesellschaften im Rahmen von bilate
ralen Besteuerungsabkommen der gleiche 
Vorteil gewährt werde. Der Gerichtshof 
habe in seinem Urteil vom 25. Oktober 
1979 in der Rechtssache 159/78 (Kommis
sion/Italien, Slg. 1979, 3247) festgestellt, 
daß die Verpflichtungen gemäß Artikel 52 
EWG-Vertrag von keiner Gegenseitigkeits
voraussetzung abhängig gemacht werden 
dürften. Zwar nähmen derzeit einige Mit
gliedstaaten in bezug auf die Erteilung des 
Steuerguthabens die gleiche Haltung wie 
Frankreich ein, eine Entscheidung des Ge
richtshofes in dieser Frage sei jedoch bin
dend für alle Mitgliedstaaten, die somit 
diese Einschränkung ebenfalls beseitigen 
müßten, so daß dem Gegenseitigkeitserfor
dernis Genüge getan sei. Im übrigen sei das 
Gegenseitigkeitserfordernis in der Gemein
schaft praktisch gegenstandslos, denn mit 
Ausnahme von Griechenland, wo Dividen
den für das ausschüttende Unternehmen ab
zugsfähig seien, sowie von Luxemburg und 
den Niederlanden, wo das klassische Be
steuerungssystem gelte, würden Steuergut-
habenen auch Zweigniederlassungen auslän
discher Gesellschaften gewährt (Deutsch
land, Dänemark, Italien), oder die ausge
schütteten Dividenden würden nicht besteu
ert (Belgien, Irland, Vereinigtes König
reich). Zudem dürften Doppelbesteuerungs
abkommen, die nach dem Inkrafttreten des 
EWG-Vertrags abgeschlossen worden seien, 
keinerlei Wirkungen entfalten, die nicht mit 
dem Vertrag vereinbar seien, und der Vor
rang des Gemeinschaftsrechts vor dem na
tionalen Recht verbiete es, daß man sich im 
vorliegenden Fall entgegen dem Gemein
schaftsrecht auf eine Rechtsnorm berufen 
könne, die als Bestandteil des französischen 
Rechts gelte, wie dies gemäß Artikel 55 der 
französischen Verfassung bei zwischenstaat
lichen Übereinkünften der Fall sei. 

b) Die französische Regierung macht gel
tend, die direkte Besteuerung gehöre beim 
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gegenwärtigen Stand des Rechts zur Zu
ständigkeit der Mitgliedstaaten, die sie vor
behaltlich des EWG-Vertrags nach ihrem 
Belieben gestalten könnten; nach Bedarf 
könnten sie auch zwischenstaatliche Ab
kommen schließen. Die Nichtgewährung 
des Steuerguthabens an Agenturen und 
Zweigniederlassungen nicht gebietsansässi
ger Versicherungsgesellschaften gehöre in 
den vom Code général des impôts und den 
Doppelbesteuerungsabkommen gebildeten 
systematischen Zusammenhang. 

Das Diskriminierungsverbot werde nicht be
rührt, da die Lage einer Betriebsstätte an
ders sei als die einer Einheit mit eigener 
Rechtspersönlichkeit; beide Formen böten 
Versicherungsgesellschaften, die in Frank
reich tätig werden wollten, Vor- und Nach
teile. Diese Unterschiede hätten entspre
chend den anerkannten Grundsätzen des in
ternationalen Rechts und der Praxis der 
meisten Mitgliedstaaten dazu geführt, daß 
Frankreich auf die Betriebsstätten die steu
erliche Regelung für Gebietsfremde an
wende. Die Unterscheidung zwischen Ge
bietsansässigen und Gebietsfremden werde 
von den meisten Staaten vorgenommen; sie 
werde in allen diesen Staaten als notwendig 
und nicht diskriminierend angesehen. 

Die französische Regierung verweist auf die 
Bedeutung des Kriteriums des Wohnsitzes 
bei natürlichen Personen und des Sitzes bei 
juristischen Personen in der Regelung der 
direkten Besteuerung nach französischem 
Recht. Bei Gesellschaften stelle das Krite
rium des Sitzes im französischen Recht wie 
in den meisten anderen Steuerrechtsordnun
gen auf den Ort des Sitzes oder der tatsäch
lichen Leitung der rechtlichen Einheit ab. 
Weder bei natürlichen noch bei juristischen 
Personen beruhe die Unterscheidung zwi
schen Gebietsansässigen und Gebietsfrem
den auf der Staatsangehörigkeit. Die Kom
mission selbst räume die Möglichkeit dieser 
Unterscheidung bei natürlichen Personen 
ein. Da nach internationalem Recht einer 

Betriebsstätte keine eigene Rechtspersön
lichkeit zugebilligt werde, könne diese nur 
nach dem Recht derjenigen Gesellschaft be
handelt werden, zu der sie gehöre, und dies 
sei das Recht des Sitzes der Gesellschaft. 
Deshalb könne einer Gesellschaft mit Sitz in 
den französischen Überseegebieten, in de
nen ein eigenes Steuersystem gelte, kein 
Steuerguthaben gewährt werden, während 
eine Tochtergesellschaft mit Sitz in Frank
reich steuerlich als gebietsansässig behandelt 
werde, selbst wenn sie vollständig Anteils
eignern gehöre, die im Ausland oder in den 
Überseegebieten ansässig seien. 

Der Sitz als Kriterium des internationalen 
Steuerrechts sei auch in das Musterabkom
men zur Vermeidung der Doppelbesteue
rung der OECD aufgenommen worden. In 
allen Abkommen zur Vermeidung einer 
Doppelbesteuerung, die Frankreich mit 
zahlreichen Ländern, darunter sämtlichen 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, abge
schlossen habe, werde ungeachtet von Be
sonderheiten aufgrund der Beschaffenheit 
der jeweiligen nationalen Steuersysteme 
zwischen Gebietsansässigen und Gebiets
fremden unterschieden, und Zweigniederlas
sungen und Agenturen von Gesellschaften 
mit Sitz im Ausland würden als Betriebsstät
ten eingestuft, für die besondere Bestim
mungen gälten. Diese Abkommen beruhten 
ebenfalls auf dem Diskriminierungsverbot. 

Die steuerrechtliche Regelung für Betriebs
stätten in bezug auf das Steuerguthaben sei 
zwar unterschiedlich, jedoch nicht diskrimi
nierend, da diese unterschiedliche Behand
lung Unterschieden in der objektiven Lage 
entspreche. Die unterschiedliche Behand
lung beruhe auf dem Kriterium des Sitzes 
und nicht der Staatsangehörigkeit. Das Feh
len der eigenen Rechtspersönlichkeit bei ei
ner Betriebsstätte ermögliche es ihr, unter 
vorteilhafteren Bedingungen tätig zu sein als 
Tochtergesellschaften, da sie das Kapital 
und bestimmte Betriebsmittel der nicht ge
bietsansässigen Gesellschaft nutzen könne 
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und von deren Ruf und Solvabilitätsgaran-
tien profitiere. 

In der Regelung für Betriebsstätten sei zwar 
die Gewährung des Steuerguthabens nicht 
vorgesehen, hingegen sei diese Regelung in 
anderen Fragen günstiger als diejenige für 
Tochtergesellschaften. Von Betriebsstätten 
werde keine Übertragungsgebühr erhoben, 
die bei einer Gesellschaft französischen 
Rechts einschließlich der Tochtergesell
schaften im Falle der Gründung, Kapitaler
höhung, Umwandlung usw. fällig werde. 
Aufgrund der Abkommen mit den anderen 
Mitgliedstaaten werde auf Gewinne, die 
eine Betriebsstätte in Frankreich erwirt
schafte, keine Steuer erhoben, die eine nicht 
gebietsansässige Gesellschaft im Land ihres 
Sitzes abführen müsse. Schließlich habe 
Frankreich im Rahmen der Doppelbesteue
rungsabkommen und entsprechend den von 
der OECD ausgearbeiteten Grundsätzen 
darauf verzichtet, auf im Ausland ausge
schüttete Gewinne eine Quellensteuer ein
zubehalten. 

Die von der Kommission vorgeschlagene 
Lösung werfe auch das Problem des Ab
zugsbetrags (précompte), des Gegenstücks 
zum Steuerguthaben, auf: Das Steuergutha
ben werde nämlich nur dann gewährt, wenn 
die ihm zugrundeliegende Körperschafts
teuer zum Satz von 50 % entrichtet werde, 
während im gegenteiligen Fall, beispiels
weise bei der Besteuerung des Vermögens
zuwachses zum Satz von 15 %, die Divi
denden ausschüttende Gesellschaft eine er
gänzende, als Abzugsbetrag bezeichnete 
Steuer zu entrichten habe. 

Die Nachteile, die die steuerliche Regelung 
für Betriebsstätten nach Ansicht der Kom
mission mit sich bringe, seien in Wirklich
keit nicht feststellbar. Die in der Richtlinie 
73/239 des Rates vom 24. Juli 1973 und im 
französischen Code des assurances (Versi
cherungsgesetz) aufgestellten Grundsätze 
der Deckung der technischen Verpflichtun
gen und der Kongruenz verlangten keines

wegs den Besitz von Aktien im Bestand ei
ner Versicherung, sondern beschränkten 
sich darauf, hierfür einen höchstzulässigen 
Prozentsatz neben den Schuldverschreibun
gen festzusetzen. Zudem könne eine Zweig
niederlassung neben Schuldverschreibungen 
ausländische Aktien halten, die in Frank
reich an der Börse gehandelt würden. Auf 
jeden Fall hielten die Beschränkung des 
Umfangs des Aktienbestandes, den eine Ge
sellschaft halten dürfe, und die niedrigere 
Rendite dieser Anlageform den finanziellen 
Einfluß — falls dieser überhaupt vorhanden 
sei — der Nichtgewährung des Steuergutha
bens an Betriebsstätten in Grenzen. Die we
sentliche Bedeutung einer Anlage in Aktien 
bestehe in der Möglichkeit, unter Umstän
den einen Kapitalzuwachs zu erzielen, über 
den Zweigniederlassungen ebenso wie Ge
sellschaften mit Sitz in Frankreich verfügen 
könnten. Einige Versicherungsgesellschaf
ten, die die niedrigsten Tarife auf dem fran
zösischen Markt praktizierten, hielten im 
übrigen nur Schuldverschreibungen. Die Er
fahrung zeige außerdem, daß Versiche
rungsgesellschaften, die ihre Tätigkeit in der 
Form von Zweigniederlassungen oder Agen
turen ausübten, keine höheren Tarife prakti
zierten, was nicht überraschen könne, denn 
die Wettbewerbsfähigkeit und die Höhe der 
Tarife hingen viel mehr von der Höhe der 
Gemeinkosten, der Art und Weise des Ver
triebs, sowie der Vertragsabschlußpolitik als 
von der Gewährung des Steuerguthabens 
für einen auf jeden Fall beschränkten Teil 
der im Anlagebestand vorhandenen Aktiven 
ab. 

Die von der Kommission vorgeschlagene 
Lösung führe dazu, daß Frankreich das 
durch die Doppelbesteuerungsabkommen 
mit den anderen Mitgliedstaaten hergestellte 
Gleichgewicht einseitig störe. Das Bestehen 
von Doppelbesteuerungsabkommen könne 
bei der Beurteilung der Frage, ob die fran
zösische Regelung diskriminierenden Cha
rakter besitze, nicht außer acht gelassen 
werden. Diese Abkommen beruhten auf 
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dem Diskriminierungsverbot, und mic ihnen 
werde bezweckt, den hauptsächlichen 
Grund für eine diskriminierende Behand
lung, nämlich die Doppelbesteuerung, zu 
beseitigen. Eine einseitige Handlungsweise 
sei nicht dazu geeignet, diese Zielsetzung zu 
verwirklichen; der bilaterale Rahmen dieser 
Abkommen ermögliche es im Gegenteil, 
ausgewogene Lösungen zu finden. 

c) Die Kommission erwidert in bezug auf 
die Vorteile, die die Regelung für Betriebs
stätten nach Ansicht der französischen Re
gierung besitzt, die jährliche Entrichtung 
der Körperschaftsteuer könne nicht, wie die 
französische Regierung dies tue, mit der 
Entrichtung der Eintragungsgebühren ver
glichen werden, die, wenn eine Gesellschaft 
nicht umgewandelt werde, nur einmal wäh
rend des Bestehens einer Gesellschaft bei ih
rer Gründung fällig würden. 

In bezug auf die praktizierten Tarife räumt 
die Kommission ein, daß die Zweignieder
lassungen ausländischer Versicherungsge
sellschaften keine höheren Tarife praktizier
ten als ihre französischen Konkurrenten. 
Dies bedeute jedoch ganz einfach, daß nur 
besonders wirtschaftlich arbeitende auslän
dische Gesellschaften in Frankreich trotz 
der nachteiligen rechtlichen Regelung in 
Form einer Tochtergesellschaft tätig seien. 
Zwar zwinge der Grundsatz der Kongruenz 
der Aktiva nicht dazu, französische Aktien 
zu halten; er bewirke jedoch, daß die 
Zweigniederlassung einer ausländischen Ge
sellschaft infolge der Verweigerung des 
Steuerguthabens bei der Zusammensetzung 
ihres Bestandes über weniger ausgedehnte 
Möglichkeiten verfüge als eine Gesellschaft 
mit Sitz in Frankreich. 

2. Zum Vorliegen einer indirekten Be
schränkung fúr Nebenniederlassungen 

a) Die Kommission macht zweitens gel
tend, diese steuerrechtliche Regelung stelle 
eine indirekte Beschränkung für Nebennie
derlassungen im Sinne von Artikel 52 Ab

satz 1 EWG-Vertrag sowie der Wahl der 
Form der Agentur oder Zweigniederlassung 
für Gesellschaften aus anderen Mitgliedstaa
ten bei der Ausübung ihrer Tätigkeit in 
Frankreich dar. 

Eine Gesellschaft, die gemäß Artikel 58 
EWG-Vertrag über das Recht der Nieder
lassung im Hoheitsgebiet eines anderen Mit
gliedstaats verfüge, habe den Zugang dazu 
gemäß Artikel 52 in Form einer Agentur, 
Zweigniederlassung oder Tochtergesell
schaft. Ferner zwinge die unterschiedliche 
steuerrechtliche Regelung die Agenturen 
und Zweigniederlassungen ausländischer 
Gesellschaften dazu, die Grundsätze ihres 
Finanzgebarens unter Voraussetzungen fest
zulegen, die sich von denjenigen, die für 
Gesellschaften mit Sitz in Frankreich gälten, 
unterschieden. Insbesondere könnten die 
Kongruenzregel und die weniger ausge
dehnten Möglichkeiten für die Zusammen
setzung des Bestandes einer Zweigniederlas
sung aufgrund dieses Unterschieds ein An
reiz dafür sein, die Form einer Tochterge
sellschaft anstelle einer Zweigniederlassung 
zu wählen, um den Nachteil der Verweige
rung des Steuerguthabens zu vermeiden. 

Das unmittelbar vom EWG-Vertrag verlie
hene Grundrecht der Niederlassung, das die 
Angehörigen der Mitgliedstaaten vor den 
innerstaatlichen Gerichten geltend machen 
könnten, führe dazu, daß die steuerrechtli
chen Bestimmungen gegenüber Versiche
rungsgesellschaften mit Sitz in einem ande
ren Mitgliedstaat, die in Frankreich eine 
Agentur oder Zweigniederlassung eröffne
ten, unwirksam seien. Der Rat habe zwar 
den Vorschlag der Kommission vom 1. Au
gust 1975 für eine Richtlinie zur Harmoni
sierung der Körperschaftsteuersysteme und 
der Regelung der Quellensteuer auf Divi
denden (ABl. 1975, C 253, S. 2) immer 
noch nicht angenommen. Der fehlende Ab
schluß der Harmonisierungsarbeiten ent
binde jedoch die einzelnen Mitgliedstaaten 
nicht von ihrer Verpflichtung, ihre eigene 
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steuerliche Regelung in nichtdiskriminieren
der Weise anzuwenden. In dieser Hinsicht 
könne man die Rechtsprechung des Ge
richtshofes in bezug auf den freien Waren
verkehr (s. das Urteil vom 9. Dezember 
1981 in der Rechtssache 193/80, Kommis
sion/Italien, Slg. 1981, 3019) ohne weiteres 
auf die Freizügigkeit übertragen. Artikel 52 
müsse seine Wirkung unabhängig von der 
Annäherung der Steuersysteme entfalten. 

b) Die französische Regierung vertritt die 
Ansicht, eine indirekte Beschränkung für die 
Gründung einer Zweigniederlassung oder 
Agentur könne nur dann entstehen, wenn 
wirklich eine Diskriminierung vorliege, 
durch die die Ausübung der Tätigkeit einer 
Versicherung in Form einer Nebenniederlas
sung im Vergleich zur Ausübung in Form 
einer Tochtergesellschaft benachteiligt 
werde. Es gebe jedoch keinerlei Nachteil. 
Im Gegenteil, die von der Kommission vor
geschlagene Änderung der Regelung be
nachteilige die Tochtergesellschaften, die 
nur mit den Gerichtsgebühren für die Grün
dung und der Übertragungsgebühr sowie 
den Unannehmlichkeiten belastet würden, 
die die Bildung von Tochtergesellschaften 
mit sich bringe. 

Es bestehe ferner kein Anreiz für ausländi
sche Gesellschaften, die Form einer Toch
tergesellschaft derjenigen einer Betriebs
stätte vorzuziehen, da sich die Frage des 
Steuerguthabens nur bei französischen Ak
tien stelle, die Anlagebestände von Versi
cherungsgesellschaften auch ausländische 
Aktien enthalten dürften, die in Frankreich 
an der Börse zugelassen seien, und die sehr 
niedrige durchschnittliche Rendite der Ak
tien den Schluß zulasse, daß die Verweige
rung des Steuerguthabens nichts darstelle, 
was die Wahl der Zweigniederlassungen be
einflusse. 

3. Zu dem übrigen Vorbringen zur Rechtfer
tigung der Verweigerung des Steuerguthabens 

a) Nach Ansicht der französischen Regie
rung würde die Auffassung der Kommission, 

falls man ihr folge, zu einer Ungleichbe
handlung verschiedener Branchen zugunsten 
der Versicherungsbranche führen. 

Außerdem würde die Gewährung eines 
Steuerguthabens für Betriebsstätten die Ge
fahr der Steuerflucht herbeiführen. In den 
von Frankreich abgeschlossenen Doppelbe
steuerungsabkommen werde nämlich das 
Steuerguthaben niemals solchen ausländi
schen Gesellschaften gewährt, die eine um
fangreiche Beteiligung am Kapital der aus
schüttenden französischen Gesellschaft hiel
ten. Die Gewährung des Steuerguthabens 
für eine Betriebsstätte könne auf diese 
Weise einen Anreiz für ausländische Gesell
schaften darstellen, Aktien französischer 
Gesellschaften, die sie hielten, nur zu dem 
Zweck auf der Aktivseite ihrer Betriebsstätte 
in Frankreich zu verbuchen, auf diese Weise 
steuerlich günstiger behandelt zu werden. 
Die Vorteile, die eine Verbuchung ihrer 
französischen Aktien bei einer Betriebsstätte 
in Frankreich für eine Gesellschaft biete, 
und somit die Gefahr der Steuerflucht, wür
den deutlich, wenn man die tatsächlich ein
genommenen Beträge unter dem Gesichts
punkt vergleiche, ob die Wertpapiere auf 
der Aktivseite der ausländischen Gesell
schaft oder auf derjenigen der Betriebsstätte 
verbucht würden. 

b) In bezug auf das Vorbringen, wonach 
verschiedene Branchen ungleich behandelt 
würden, führt die Kommission aus, der 
EWG-Vertrag verbiete lediglich eine Un
gleichbehandlung von Angehörigen eines 
Mitgliedstaats und Angehörigen eines ande
ren Mitgliedstaats, nicht jedoch eine Un
gleichbehandlung je nach der Branche. Vor 
allem müsse jedoch das Steuerguthaben in 
Zukunft allen Zweigniederlassungen und 
Agenturen in Frankreich, die von Gesell
schaften mit Sitz in einem anderen Mit
gliedstaat errichtet worden seien, unabhän
gig von ihrer Tätigkeit gewährt werden; die 
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Beschränkung der vorliegenden Klage auf 
den Versicherungssektor sei darauf zurück
zuführen, daß die Aufmerksamkeit der 
Kommission auf diesen Bereich gelenkt 
worden sei, während die Lösung, die der 
Gerichtshof im vorliegenden Fall finden 
werde, allgemeine Bedeutung haben werde. 

Die Gefahr der Steuerflucht bestehe nicht. 
Eine ausländische Gesellschaft, die selbst 
Aktien französischer Gesellschaften halte, 
unterliege in Frankreich nur der beschränk
ten Steuerpflicht und werde im eigenen 
Land in vollem Umfang besteuert; sie könne 
aufgrund der Doppelbesteuerungsabkom
men Steuererleichterungen wie ein Steuer
guthaben erhalten. Hingegen unterlägen Di
videnden, die Betriebsstätten in Frankreich 
bezögen, dort der unbeschränkten Steuer
pflicht — im allgemeinen seien sie im eige
nen Land davon befreit —, das Steuergut
haben werde der Betriebsstätte jedoch ver
weigert. Der Fall einer Agentur oder Zweig
niederlassung einer ausländischen Gesell
schaft, die Aktien halte, sei somit der ein
zige, bei dem eine ganz klare Benachteili
gung eintrete. 

Würden Aktien als Aktiva der Zweignieder
lassung einer ausländischen Gesellschaft in 
Frankreich verbucht, so führe dies zu keiner 
Verringerung des Betrags der in Frankreich 
erhobenen Steuern. Verblieben die von einer 
ausländischen Gesellschaft gehaltenen Ak
tien an deren Sitz, so werde bei der Aus
schüttung der Abzug einer Quellensteuer 
zum Satz von 15 % aufgrund der Doppel
besteuerungsabkommen vorgenommen, von 
einer Dividende in Höhe von 100 FF also 
15 FF. Frankreich gewähre allerdings unter 
bestimmten in einigen Doppelbesteuerungs
abkommen vorgesehenen Bedingungen ein 
Steuerguthaben. Wenn hingegen die Aktien 
bei den Aktiva der Zweigniederlassungen 
verbucht würden, so werde bei der Aus
schüttung derselben Dividende Körper
schaftsteuer zum Satz von 50 % unter Ge
währung des Steuerguthabens erhoben, so

mit in Frankreich in Höhe von 25 FF. Der 
Betrag der Steuer, die in Frankreich erho
ben werde, sei also höher, wenn die Aktien 
von der Zweigniederlassung gehalten wür
den. Für den Fall, daß eine ausländische 
Gesellschaft eine umfangreiche Beteiligung 
am Kapital einer französischen Gesellschaft 
halte, also ein Fall, bei dem niemals ein 
Steuerguthaben gewährt werde, bestehe 
keine Gefahr der Steuerflucht. 

c) Die französische Regierung erwidert auf 
das Vorbringen der Kommission, wonach 
das Steuerguthaben allen Zweigniederlas
sungen und Agenturen ausländischer Gesell
schaften in Frankreich unabhängig von ihrer 
Tätigkeit gewährt werden muß, diese Lö
sung gehe über den Gegenstand der Klage 
hinaus. Zudem führe dies dazu, daß der 
Grundsatz der Unterscheidung zwischen 
Gebietsansässigen und Gebietsfremden und 
somit ein bedeutender Teil der nationalen 
Steuersysteme und der Doppelbesteuerungs
abkommen für einen großen Teil seines An
wendungsgebiets in Frage gestellt werde. Es 
könne nicht ohne eine vorherige umfassende 
Untersuchung der verschiedenen Aspekte 
der komplexen steuerrechtlichen Regelun
gen der Mitgliedstaaten für Gebietsansässige 
und Gebietsfremde behauptet werden — 
wie die Kommission dies dadurch tue, daß 
sie die Frage des Steuerguthabens aus ihrem 
Zusammenhang löse —, daß Frankreich der 
einzige Mitgliedstaat sei, der Gebietsansäs
sige und Betriebsstätten Gebietsfremder un
terschiedlich behandele. 

Was die Gefahr der Steuerflucht angehe, so 
sei es erforderlich, daß, wenn man, wie die 
Kommission bei ihren Berechnungen, die 
vom Dividendenempfänger geschuldete 
Körperschaftsteuer in den Vergleich der Be
steuerung in den verschiedenen Fällen mit
einbeziehen wolle, dies für alle denkbaren 
Fälle getan werde und bei der Berechnung 
der gesamten Steuerbelastung die im Aus
land erhobene Körperschaftsteuer berück
sichtigt werde. Zu diesem Zweck legt die 

295 



URTEIL VOM 28. 1. 1986 — RECHTSSACHE 270/83 

französische Regierung eine Tabelle vor, die 
ihrer Ansicht nach bestätigt, daß ausländi
sche Gesellschaften dann, wenn ihre Be
triebsstätten wie eine gebietsansässige Ge
sellschaft behandelt würden, ein Interesse 
daran hätten, französische Aktien nur durch 
eine Betriebsstätte in Frankreich halten zu 
lassen. Obwohl die französische Staatskasse 
in bestimmten Fällen einen Vorteil aus einer 
solchen Übertragung von Aktien ziehen 
könne, bestehe die Gefahr der Steuerflucht 
auf zwischenstaatlicher Ebene und insbeson
dere zwischen den Mitgliedstaaten weiter, 
was durch Doppelbesteuerungsabkommen 
gerade vermieden werden solle. Die Mei
nung der Kommission sei auch im Falle um
fangreicher Beteiligungen unrichtig, bei de
nen ein Vergleich der Gesamtbesteuerung, 
auf zwischenstaatlicher Ebene berechnet, 
ebenfalls die Gefahr der Steuerflucht auf
zeige. 

IV — Antworten auf die Fragen des Ge
richtshofes 

1. Zum Klagegegenstand 

Die französische Regierung macht geltend, 
bei der Regelung im französischen Steuer
recht gebe es keine unterschiedliche Be
handlung von Versicherungsgesellschaften 
und anderen Gesellschaften in bezug auf 
das Steuerguthaben, seitdem die Beschrän
kung der Anrechnung des Steuerguthabens 
auf ein Viertel seines Betrags für gebietsan
sässige Versicherungsgesellschaften durch 
Artikel 15 der Loi des finances für 1973 
aufgehoben worden sei. 

Die Kommission führt aus, sie habe sich 
zwar beim Gegenstand ihrer Klage auf den 
Bereich der Versicherungsgesellschaften be
schränkt, aus dem ihr Beschwerden zuge
gangen seien und in dem das Niederlas
sungsrecht in bezug auf Geschäftsnebenstel
len im Unterschied zu den anderen Berei
chen weitgehend in Form von Zweignieder
lassungen ausgeübt werde; sie vertrete aber 

die Meinung, ohne insoweit dem Gerichts
hof vorzuschlagen, über einen anderen 
Sachverhalt als denjenigen zu entscheiden, 
der diesem Verfahren zugrundeliegt, daß je
der Mitgliedstaat aus einem Urteil, durch 
das die französische Regelung für gemein
schaftsrechtswidrig erklärt werde, die Kon
sequenzen zu ziehen habe. 

2. 2.U den Doppelbesteuerungsabkommen 
zwischen Frankreich und den anderen Mit
gliedstaaten 

Die französische Regierung trägt vor, Frank
reich habe mit allen Mitgliedstaaten Dop
pelbesteuerungsabkommen geschlossen. 
Nach den Erklärungen, die sie hierzu ab
gibt, verfügt eine ausländische Gesellschaft 
— mit Ausnahme der Fälle, in denen sie 
eine wesentliche Beteiligung an einer fran
zösischen Gesellschaft hält und in denen 
keine Übertragung des Steuerguthabens auf 
die ausländische Gesellschaft stattfindet — 
dann über das Steuerguthaben für Dividen
den französischer Aktien, die zum Vermö
gen ihrer Hauptniederlassung gehören, 
wenn sich ihr Sitz in der Bundesrepublik 
Deutschland, Luxemburg, den Niederlanden 
oder dem Vereinigten Königreich befindet, 
während die Abkommen mit den anderen 
Mitgliedstaaten keine Übertragung des 
Steuerguthabens auf die ausländische Ge
sellschaft vorsehen. In keinem Abkommen 
sei das Steuerguthaben für eine Betriebs
stätte in Frankreich vorgesehen, die zu einer 
Gesellschaft mit Sitz in einem anderen Mit
gliedstaat gehöre. Derzeit seien Verhand
lungen mit Dänemark und Italien im Gange, 
die einen Einfluß auf die Besteuerung der 
ausgeschütteten Gewinne haben könnten. 
Andere Mitgliedstaaten hätten bis zum ge
genwärtigen Zeitpunkt kein Interesse daran 
gezeigt, daß dort ansässige Personen für 
ihre französischen Aktien ein Steuergutha
ben erhielten. Die Gründe, aus denen in 
verschiedenen Abkommen keine Übertra
gung des Steuerguthabens vorgesehen sei, 
seien vielfältig und insbesondere auf die Be-
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Sonderheiten der fraglichen Steuersysteme, 
die Notwendigkeit, Zugeständnisse ver
schiedener Art zu machen, um ein ausgewo
genes Abkommen zu erhalten, und verschie
dene Erwägungen nicht steuerrechtlicher 
Art wie etwa das Bestreben, keinen Anreiz 
für Investitionen im Ausland zu bieten, zu
rückzuführen. 

Die Kommission erklärt, daß die Gewährung 
des Steuerguthabens für Dividenden, die 
von der Betriebsstätte einer Gesellschaft mit 
Sitz in einem anderen Mitgliedstaat verein
nahmt würden, nicht in den Doppelbesteue
rungsabkommen geregelt sei, sondern aus
schließlich von den nationalen Rechtsvor
schriften abhänge. Frankreich sei der einzige 
Mitgliedstaat mit einer Steuerregelung, bei 
der die an die Betriebsstätte einer nicht ge
bietsansässigen Gesellschaft ausgeschütteten 
Dividenden ohne Gewährung des entspre
chenden Steuerguthabens besteuert würden. 
In allen anderen Ländern der Gemeinschaft 
sei die inländische Besteuerung von Divi
denden mit der Gewährung eines Steuergut
habens verbunden. 

Falls die Dividenden unmittelbar von der 
Gesellschaft vereinnahmt würden, würden 
sie in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren 
Sitz habe, besteuert, wobei die Quellen
steuer, die in Frankreich von den Dividen
den einbehalten werde, auf die Steuerschuld 
im Staat des Sitzes angerechnet werde, um 
eine Doppelbesteuerung zu vermeiden. In 
den von Frankreich mit der Bundesrepublik 
Deutschland, Luxemburg, den Niederlanden 
und dem Vereinigten Königreich abge
schlossenen Abkommen sei ausdrücklich die 
Gewährung des französischen Steuergutha
bens vorgesehen, obwohl die in Frankreich 
vereinnahmten Dividenden nur im Staat des 
Sitzes besteuert würden, mit der Folge, daß 
die in diesem Staat zu zahlende Steuer her
abgesetzt werde. 

3. Zur Berechnung der steuerlichen Bela
stung der Dividenden 

Die französische Regierung erläutert die Ver
gleichstabelle, mit der sie das Vorhanden

sein einer Steuerfluchtgefahr dadurch be
weisen will, daß sie die Folgen der von der 
Kommission vertretenen Meinung aufzeigt, 
wonach eine Betriebsstätte einer in Frank
reich ansässigen Gesellschaft gleichzustellen 
ist. Sie vergleicht die Lage einer ausländi
schen Gesellschaft, die ihre französischen 
Aktien als Vermögen ihrer Hauptniederlas
sung verbucht, mit derjenigen einer auslän
dischen Gesellschaft, die die gleichen Aktien 
als Vermögen einer Geschäftsnebenstelle in 
Frankreich verbucht, wenn diese Geschäfts
nebenstelle in bezug auf das Steuerguthaben 
mit einer französischen Gesellschaft gleich
gestellt sei. Bei diesem Vergleich soll sich 
die steuerliche Belastung bei einem erwirt
schafteten Gewinn von 200 FF und einer 
ausgeschütteten Dividende von 100 FF, zu 
der das Steuerguthaben in Höhe von 50 FF 
komme, die steuerliche Belastung auf 120 
FF belaufen, wenn die Beteiligung unmittel
bar gehalten werde, während sie nur 
87,5 FF erreiche, wenn eine Betriebsstätte 
in Frankreich zwischengeschaltet sei, die ei
ner gebietsansässigen Gesellschaft gleichge
stellt werde. Dieser Vergleich beweise also, 
daß eine Verzerrung entstehe, die zur Ursa
che einer Steuerflucht werde. 

Die Kommission vertritt die Ansicht, die Ta
belle, auf der dieser Vergleich beruhe, sei 
unverständlich oder irrelevant und die dort 
aufgeführten Zahlen seien unrichtig. Die 
Angaben, auf denen dieser Vergleich be
ruhe, seien rein fiktiv, denn die französische 
Regelung verweigere einer Betriebsstätte das 
Steuerguthaben. Vielmehr sei der Unter
schied zu berücksichtigen, der zur Zeit zwi
schen der Situation einer Gesellschaft mit 
Sitz in Frankreich und derjenigen einer aus
ländischen Gesellschaft bestehe, die Aktien 
entweder selbst halte oder von ihrer Be
triebsstätte halten lasse. Dieser Vergleich 
zeige, daß die steuerliche Belastung zwar 
die gleiche sei, wenn die Aktien von einer 
Gesellschaft mit Sitz in Frankreich oder von 
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einer Gesellschaft mit Sitz in einem anderen 
Mitgliedstaat gehalten würden, der mit 
Frankreich ein Abkommen geschlossen 
habe, in dem die Gewährung des Steuergut
habens vorgesehen sei; sie sei jedoch größer, 
wenn der Aktienbesitzer die Betriebsstätte 
sei, die von einer nicht gebietsansässigen 
Gesellschaft in Frankreich unterhalten 
werde. Die in diesem Fall vorhandene dis
kriminierende Behandlung entfalle, wenn 
das Steuerguthaben gewährt werde. 

4. Zu den einschlägigen Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten 

Die Kommission erläutert, daß in bezug auf 
die Besteuerung von ausgeschütteten Ge
winnen und Dividenden in der Gemein
schaft vier Fälle zu unterscheiden seien: 

— die in Luxemburg und den Niederlanden 
geltende Regelung, die eine uneinge
schränkte Doppelbesteuerung enthalte, 
nach der die Gewinne bei der Gesell
schaft besteuert würden, die sie erwirt
schaftet habe, und sodann nochmals bei 
dem Aktionär, der die ausgeschütteten 
Dividenden vereinnahme, 

— das in Griechenland geltende System, 
nach dem die Doppelbesteuerung da
durch vermieden werde, daß vom steu
erpflichtigen Gewinn der ausschüttenden 
Gesellschaft der Betrag der Dividenden 
in Abzug gebracht werde, 

— die Regelung in der Bundesrepublik 
Deutschland und in Italien, wo die Dop
pelbesteuerung durch die vollständige 
Anrechnung der Körperschaftsteuer auf 
die vom Empfänger der Dividenden zu 
entrichtende Steuer vermieden werde, 

— die in den übrigen Mitgliedstaaten gel
tenden Regelungen, die eine teilweise 
Anrechnung der Körperschaftsteuer auf 
die vom Empfänger der Dividenden 
geschuldete Steuer dadurch vorsähen, 
daß ein „avoir fiscal“, „crédit d'impôt“ 

oder „tax credit“ gewährt werde, dessen 
Satz von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 
variiere. 

Um ein Steuerguthaben zu erhalten, müsse 
der Dividendenempfänger im allgemeinen in 
dem betreffenden Mitgliedstaat ansässig und 
in bezug auf die vereinnahmten Dividenden 
steuerpflichtig sein. Allerdings erhielten in 
allen Mitgliedstaaten mit Gutschriftenrege
lung diejenigen Gesellschaften, die nicht ge
bietsansässig seien, jedoch im Hoheitsgebiet 
dieses Mitgliedstaats eine Betriebsstätte un
terhielten, das Steuerguthaben für die Divi
denden, die diese Betriebsstätte verein
nahme, mit Ausnahme von Frankreich, wo 
die von der Betriebsstätte vereinnahmten 
Dividenden ohne Gewährung eines Steuer
guthabens besteuert würden. 

Im allgemeinen werde im Recht der Mit
gliedstaaten als Kriterium für die Festlegung 
des Sitzes einer juristischen Person der Ge
sellschaftssitz herangezogen. Der Aufent
haltsort diene zur Bestimmung der Besteue
rungsgrundlage des Steuerpflichtigen. So 
könne bei Gesellschaften eine in einem Mit
gliedstaat ansässige Gesellschaft, die ihre 
Tätigkeit im Ausland durch eine Betriebs
stätte ausübe, in bezug auf diese Betriebs
stätte im Aufenthaltsland besteuert werden, 
wobei möglicherweise die in dem Land, in 
dem die Tätigkeit ausgeübt werde, entrich
tete Steuer angerechnet werde, um eine 
Doppelbesteuerung zu vermeiden. Eine in 
Frankreich ansässige Gesellschaft werde ge
mäß dem Territorialitätsprinzip nur hin
sichtlich ihrer in Frankreich erwirtschafteten 
Gewinne besteuert und nicht hinsichtlich 
der Gewinne ihrer Betriebsstätten im Aus
land, so daß sich ihre steuerliche Situation 
unter dem Gesichtspunkt der Besteuerungs
grundlage nicht von derjenigen der Be
triebsstätte einer nicht gebietsansässigen Ge
sellschaft unterscheide. 
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V — Mündliche Verhandlung 

In der mündlichen Verhandlung vom 
19. Juni 1985 haben die Kommission, ver
treten durch Herrn Druesne, und die fran
zösische Regierung, vertreten durch Herrn 

Guillaume, mündlich verhandelt und Fragen 
des Gerichtshofes beantwortet. 

Der Generalanwalt hat seine Schlußanträge 
in der Sitzung vom 16. Oktober 1985 vor
getragen. 

Entscheidungsgründe 

1 Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat mit Klageschrift, die am 
12. Dezember 1983 bei der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, gemäß Ar
tikel 169 EWG-Vertrag Klage erhoben auf Feststellung, daß die Französische Re
publik dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus dem EWG-Vertrag, insbesondere 
Artikel 52, verstoßen hat, daß sie den in Frankreich gelegenen Zweigniederlassun
gen und Agenturen von in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassenen Versiche
rungsgesellschaften nicht unter den gleichen Bedingungen wie französischen Ge
sellschaften ein Steuerguthaben gewährt hat. 

Zum einschlägigen nationalen Recht 

2 Nach französischem Steuerrecht wird eine Steuer von 50 % auf sämtliche von 
steuerpflichtigen Gesellschaften und anderen steuerpflichtigen juristischen Perso
nen erzielte Gewinne erhoben, die als „impôt sur les sociétés (Körperschaft
steuer)" bezeichnet wird und der Einkommensteuer für natürliche Personen ent
spricht. Die Gesellschaften unterliegen dieser Steuer grundsätzlich unabhängig 
vom Ort ihres Sitzes. Allerdings werden gemäß Artikel 209 des Code général des 
impôts (Abgabenordnung) in diesem Rahmen nur Gewinne berücksichtigt, die von 
in Frankreich tätigen Unternehmen erzielt werden, sowie solche, deren Besteue
rung durch ein Doppelbesteuerungsabkommen Frankreich zugewiesen ist. 

3 Um die kumulative Besteuerung der von den Gesellschaften ausgeschütteten Ge
winne einzuschränken, die sich daraus ergibt, daß diese Gewinne zuerst bei den 
Gesellschaften, die die Dividenden ausschütten, mit der Körperschaftsteuer belegt 
werden, und sodann bei den Dividendenempfängern entweder mit der Einkom
mensteuer oder der Körperschaftsteuer, ist in Artikel 158 a des Code général des 
impôts eine als „avoir fiscal" (Steuerguthaben) bezeichnete Steuergutschrift zu
gunsten der Empfänger von Dividenden, die von französischen Gesellschaften aus-
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geschüttet werden, vorgesehen, die der Hälfte der von diesen Gesellschaften tat
sächlich ausgeschütteten Beträge entspricht. Dieses Steuerguthaben wird auf die 
vom Empfänger geschuldete Steuer angerechnet. Es stellt seinerseits ein Einkom
men dar, von dem nur insoweit Gebrauch gemacht werden kann, als es in die 
Besteuerungsgrundlage für die vom Empfänger geschuldete Einkommensteuer ein
bezogen ist. 

4 Nach Artikel 158 b Absatz 2 des Code général des impôts wird das Steuergutha
ben „nur Personen, die ihren tatsächlichen Wohnsitz oder ihren Gesellschaftssitz 
in Frankreich haben“, gewährt. Außerdem kann es gemäß Artikel 242 c des Code 
général des impôts Personen mit Wohnsitz im Hoheitsgebiet von Staaten gewährt 
werden, die mit Frankreich Doppelbesteuerungsabkommen geschlossen haben. 

5 Nach den Auskünften, die die Parteien dem Gerichtshof erteilt haben, ist in den 
Abkommen, die Frankreich mit vier anderen Mitgliedstaaten, nämlich der Bundes
republik Deutschland, Luxemburg, den Niederlanden und dem Vereinigten König
reich geschlossen hat, vorgesehen, daß einer Gesellschaft mit Sitz in diesen Mit
gliedstaaten, die Aktien französischer Gesellschaften im Vermögen ihrer Hauptnie
derlassung hält, ein Steuerguthaben gewährt werden kann. Hingegen ist die Ge
währung des Steuerguthabens für Aktien im Vermögen von Betriebsstätten, Zweig
niederlassungen oder Agenturen von Gesellschaften, die ihren Sitz nicht in Frank
reich haben, in keinem Fall vorgesehen. 

6 Aus diesen Bestimmungen ergibt sich — wie durch Artikel 15 der Loi de Finances 
(Finanzgesetz) für 1978 (Nr. 77-1467 vom 30. Dezember 1977, JORF 1977, 
S. 6316) bestätigt wird —, daß Versicherungsgesellschaften mit Sitz in Frankreich 
einschließlich der in Frankreich von ausländischen Versicherungsgesellschaften ge
gründeten Tochtergesellschaften für Aktien französischer Gesellschaften, die sie in 
ihrem Bestand halten, ein Steuerguthaben gewährt wird. Dieser Steuervorteil wird 
jedoch Betriebsstätten in Form von Zweigniederlassungen oder Agenturen, die in 
Frankreich von Versicherungsgesellschaften mit Sitz in einem anderen Mitglied
staat errichtet worden sind, verweigert. 

Zum Streitgegenstand 

7 Mit der vorliegenden Vertragsverletzungsklage möchte die Kommission dartun, 
daß diese Regelung über das Steuerguthaben die Zweigniederlassungen und Agen
turen von Versicherungsgesellschaften mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat dis-
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kriminiere und eine indirekte Beschränkung der Freiheit, eine Geschäftsnebenstelle 
zu gründen, darstelle. Sie fügt hinzu, sie habe ihre Klage zwar auf den Versiche
rungsbereich beschränkt, da ihr Beschwerden nur aus diesem Bereich zugegangen 
seien; es sei aber Sache aller Mitgliedstaaten und insbesondere Frankreichs, aus 
einem Urteil des Gerichtshofes alle notwendigen Konsequenzen zu ziehen, auch 
auf anderen Gebieten. 

8 Die französische Regierung widersetzt sich dieser Erweiterung des Streitgegen
stands durch die Kommission auf alle Gesellschaften unabhängig von deren Tätig
keitsgebiet. 

9 Hierzu ist festzustellen, daß die streitigen nationalen Vorschriften zwar besonders 
spürbare Auswirkungen in einem Bereich wie dem der Versicherungen haben, in 
dem Zweigniederlassungen ausländischer Versicherungsgesellschaften verpflichtet 
sind, im Tätigkeitsland belegene technische Aktivreserven zu bilden, daß die glei
che Regelung jedoch auch für andere Bereiche gilt. Es ist deshalb bedauerlich, daß 
die vorliegende Klage dadurch, daß sie sich auf Versicherungsgesellschaften be
schränkt, die Probleme unter Voraussetzungen aufwirft, die nur einen Teil des 
Anwendungsbereichs der fraglichen französischen Rechtsvorschriften abdecken. 
Diese Feststellung ändert jedoch nichts an der Zulässigkeit der Klage. 

10 Da im Laufe des Verfahrens verschiedentlich Unsicherheit über die Abgrenzung 
des Streitgegenstands entstanden ist, ist noch zu bemerken, daß die Klage die un
gleiche Behandlung in bezug auf die Gewährung des Steuerguthabens von Versi
cherungsgesellschaften mit Sitz in Frankreich einschließlich der in Frankreich ge
gründeten Tochtergesellschaften ausländischer Gesellschaften auf der einen und in 
Frankreich errichteten Zweigniederlassungen und Agenturen von Versicherungsge
sellschaften mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat auf der anderen Seite betrifft. 
Die Klage bezieht sich also nicht allgemein auf jede unterschiedliche Behandlung 
von Gesellschaften als unabhängigen juristischen Körperschaften einerseits und 
Zweigniederlassungen und Agenturen ohne eigene Rechtspersönlichkeit anderer
seits. Schließlich ist insbesondere hervorzuheben, daß die Klage keine mögliche 
ungleiche Besteuerung der Zweigniederlassungen und Agenturen sowie der Toch
tergesellschaften von Unternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat für 
den Fall betrifft, daß diese Zweigniederlassungen und Agenturen oder Tochterge
sellschaften die in ihren Betrieben in Frankreich erzielten Gewinne ihren Mutter
gesellschaften überweisen. 
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Zur Anwendung von Artikel 52 EWG-Vertrag 

1 1 Die Kommission trägt vor, die streitige Regelung über das Steuerguthaben ver
stoße aus zwei Gründen gegen Artikel 52 Absatz 2 EWG-Vertrag. Erstens wür
den Zweigniederlassungen und Agenturen, die von Versicherungsgesellschaften mit 
Sitz in anderen Mitgliedstaaten in Frankreich unterhalten würden, gegenüber Ge
sellschaften mit Sitz in Frankreich diskriminiert. Sie hindere diese Zweigniederlas
sungen und Agenturen daran, französische Aktien in ihren Bestand aufzunehmen, 
und benachteilige sie somit bei der Ausübung ihrer Tätigkeit in Frankreich. Die 
diskriminierende Behandlung trete um so deutlicher hervor, als nach französischem 
Steuerrecht zur Bestimmung der steuerbaren Einkünfte für französische Gesell
schaften die gleiche Regelung gelte wie für Betriebsstätten ausländischer Gesell
schaften. Zweitens beschränke diese für die Zweigniederlassungen und Agenturen 
ausländischer Versicherungsgesellschaften ungünstige Steuerregelung indirekt die 
den in anderen Mitgliedstaaten ansässigen Versicherungsgesellschaften zustehende 
Freiheit, sich in Frankreich niederzulassen, sei es in Form von Tochterunterneh
men, sei es in Form einer Zweigniederlassung oder Agentur. Sie stelle einen Anreiz 
dar, der Form des Tochterunternehmens den Vorzug zu geben, um den in der 
Verweigerung des streitigen Steuerguthabens liegenden Nachteil zu vermeiden. 

12 Nach Ansicht der französischen Regierung stellt die fragliche Ungleichbehandlung 
keine Diskriminierung dar und verstößt nicht gegen die Verpflichtung der Mit
gliedstaaten aus Artikel 52 Absatz 2, auf Gesellschaften mit Sitz in anderen Mit
gliedstaaten ihre Bestimmungen für die eigenen Staatsangehörigen anzuwenden. 
Die französische Regierung macht zwei Gruppen von Argumenten geltend, die im 
wesentlichen darauf hinauslaufen, daß im vorliegenden Fall eine unterschiedliche 
Behandlung durch objektiv unterschiedliche Situationen gerechtfertigt sei und 
diese unterschiedliche Behandlung auf Besonderheiten der steuerrechtlichen Rege
lung zurückzuführen sei, die je nach den verschiedenen Mitgliedstaaten sowie den 
Doppelbesteuerungsabkommen unterschiedlich seien. 

13 Zunächst ist festzustellen, daß Artikel 52 EWG-Vertrag eine der grundlegenden 
Vorschriften der Gemeinschaft darstellt und seit dem Ablauf der Übergangszeit in 
den Mitgliedstaaten unmittelbar anwendbar ist. Nach dieser Vorschrift umfaßt die 
Niederlassungsfreiheit der Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats im Hoheitsgebiet 
eines anderen Mitgliedstaats die Aufnahme und Ausübung selbständiger Erwerbs
tätigkeiten sowie die Gründung und Leitung von Unternehmen nach den Bestim
mungen des Aufnahmestaats für seine eigenen Angehörigen. Die Aufhebung der 
Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit erstreckt sich auch auf Beschränkun-
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gen der Gründung von Agenturen, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaf
ten durch Angehörige eines Mitgliedstaats, die im Hoheitsgebiet eines Mitglied
staats ansässig sind. 

1 4 Artikel 52 will also die Vergünstigung der Inländerbehandlung jedem Staatsange
hörigen eines Mitgliedstaats garantieren, der sich, sei es auch nur mit einer Neben
stelle, in einem anderen Mitgliedstaat niederläßt, um dort eine selbständige Er
werbstätigkeit auszuüben, und untersagt jede Diskriminierung aufgrund der 
Staatsangehörigkeit, die sich aus den Rechtsvorschriften als Beschränkung der 
Niederlassungsfreiheit ergibt. 

15 Es zeigt sich also, daß die beiden von der Kommission vorgebrachten Klage
gründe, nämlich einmal die Diskriminierung von Zweigniederlassungen und Agen
turen von Versicherungsgesellschaften mit Sitz in anderen Mitgliedstaaten gegen
über in Frankreich niedergelassenen Gesellschaften im französischen Recht und 
zum anderen die Beschränkung der Freiheit der Niederlassung in Form von 
Zweigniederlassungen und Agenturen gegenüber ausländischen Versicherungs
gesellschaften, in engem Zusammenhang stehen. Sie sind deshalb zusammen zu 
prüfen. 

16 Nach dem französischen Recht, insbesondere Artikel 158 b des Code général des 
impôts, steht fest, daß Versicherungsgesellschaften mit Sitz in Frankreich für die 
Dividenden aus den zu ihrem Bestand gehörenden Aktien französischer Gesell
schaften ein Steuerguthaben erhalten, während diese Vergünstigung den Zweignie
derlassungen und Agenturen von Versicherungsgesellschaften mit Sitz in einem an
deren Mitgliedstaat vorenthalten wird. Insofern werden Versicherungsgesellschaf
ten mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat, die ihre Tätigkeit in Frankreich durch 
Zweigniederlassungen oder Agenturen ausüben, nicht in derselben Weise behan
delt wie Versicherungsgesellschaften mit Sitz in Frankreich. 

17 Mit einer ersten Reihe von Argumenten möchte die französische Regierung dar
tun, daß diese Ungleichbehandlung wegen objektiver Unterschiede zwischen der 
Situation einer Versicherungsgesellschaft mit Sitz in Frankreich und derjenigen ei
ner Zweigniederlassung oder Agentur einer Versicherungsgesellschaft mit Sitz in 
einem anderen Mitgliedstaat gerechtfertigt sei. Der betreffende Unterschied beruhe 
auf der in allen Rechtsordnungen bekannten und auf internationaler Ebene zuge
lassenen Unterscheidung zwischen „Gebietsansässigen" und „Gebietsfremden"; sie 
sei im Steuerrecht unerläßlich. Diese Unterscheidung sei auch im Rahmen von 
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Artikel 52 EWG-Vertrag vorzunehmen. Femer seien die Zweigniederlassungen 
und Agenturen von Gesellschaften mit Sitz im Ausland in verschiedener Hinsicht 
besser gestellt als französische Gesellschaften, wodurch mögliche Nachteile in be
zug auf das Steuerguthaben ausgeglichen würden. Schließlich seien solche Nach
teile auf jeden Fall unbedeutend und könnten leicht durch die Gründung einer 
Tochtergesellschaft in Frankreich vermieden werden. 

18 Hierzu ist zunächst darauf hinzuweisen, daß mit der Niederlassungsfreiheit, die 
Artikel 52 den Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaats zuerkennt und die 
für sie die Aufnahme und Ausübung selbständiger Erwerbstätigkeiten nach den 
gleichen Bestimmungen wie den im Niederlassungsstaat für dessen eigene Angehö
rigen festgelegten umfaßt, gemäß Artikel 58 EWG-Vertrag das Recht für die nach 
den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats gegründeten Gesellschaften, die ihren 
satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung inner
halb der Gemeinschaft haben, verbunden ist, ihre Tätigkeit in dem betreffenden 
Mitgliedstaat durch eine Zweigniederlassung oder Agentur auszuüben. In bezug 
auf die Gesellschaften ist in diesem Zusammenhang hervorzuheben, daß ihr Sitz 
im genannten Sinn, ebenso wie die Staatsangehörigkeit bei natürlichen Personen, 
dazu dient, ihre Zugehörigkeit zur Rechtsordnung eines Staates zu bestimmen. 
Würde man also zulassen, daß der Mitgliedstaat der Niederlassung nach seinem 
Belieben eine ungleiche Behandlung allein deshalb vornehmen kann, weil sich der 
Sitz einer Gesellschaft in einem anderen Mitgliedstaat befindet, so würde diese 
Vorschrift ausgehöhlt. 

19 Auch wenn nicht völlig auszuschließen ist, daß eine Unterscheidung je nach dem 
Sitz einer Gesellschaft oder eine Unterscheidung je nach dem Wohnsitz einer na
türlichen Person unter bestimmten Voraussetzungen auf einem Gebiet wie dem des 
Steuerrechts gerechtfertigt sein kann, so ist im vorliegenden Fall doch darauf hin
zuweisen, daß die französischen Steuerbestimmungen in bezug auf die Festlegung 
der Besteuerungsgrundlage für die Festsetzung der Körperschaftsteuer keine Un
terscheidung zwischen Gesellschaften mit Sitz in Frankreich und in Frankreich ge
legenen Zweigniederlassungen und Agenturen von Gesellschaften mit Sitz im Aus
land vornehmen. Gemäß Artikel 209 des Code général des impôts werden bei bei
den diejenigen Gewinne besteuert, die in den in Frankreich tätigen Unternehmen 
erzielt werden — mit Ausnahme der im Ausland erzielten Gewinne — oder die 
durch ein Doppelbesteuerungsabkommen Frankreich zugewiesen worden sind. 
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20 Da die streitige Regelung die Gesellschaften mit Sitz in Frankreich und die in 
Frankreich gelegenen Zweigniederlassungen und Agenturen von Gesellschaften mit 
Sitz im Ausland bei der Besteuerung ihrer Gewinne auf die gleiche Stufe stellt, 
kann sie sie nicht ohne Schaffung einer Diskriminierung im Rahmen dieser Be
steuerung hinsichtlich der Gewährung einer damit zusammenhängenden Vergün
stigung, wie des Steuerguthabens, ungleich behandeln. Der französische Gesetz
geber hat nämlich dadurch, daß er die beiden Niederlassungsformen im Rahmen 
der Besteuerung der von ihnen erzielten Gewinne gleichbehandelt, anerkannt, daß 
zwischen beiden Formen in bezug auf die Modalitäten und Voraussetzungen die
ser Besteuerung kein Unterschied in der objektiven Situation besteht, der eine un
terschiedliche Behandlung rechtfertigen könnte. 

21 Entgegen der These der französischen Regierung kann die unterschiedliche Be
handlung auch nicht durch mögliche Vorteile gerechtfertigt sein, die die Zweignie
derlassungen und Agenturen im Verhältnis zu den Gesellschaften genießen und die 
nach Ansicht der französischen Regierung die aus der Verweigerung des Steuer
guthabens entstehenden Nachteile ausgleichen. Selbst wenn man unterstellt, daß 
solche Vorteile bestehen, können sie keinen Verstoß gegen die Verpflichtung aus 
Artikel 52 EWG-Vertrag, die Inländerbehandlung hinsichtlich des Steuergutha
bens zu gewähren, rechtfertigen. In diesem Zusammenhang ist es auch nicht not
wendig, die Bedeutung der Nachteile abzuschätzen, die den Zweigniederlassungen 
und Agenturen ausländischer Versicherungsgesellschaften durch die Verweigerung 
des Steuerguthabens entstehen, und zu untersuchen, ob sich diese Nachteile auf 
die von ihnen angewandten Tarife auswirken können, denn Artikel 52 verbietet 
jede Diskriminierung, auch von nur geringem Umfang. 

22 Die Tatsache, daß es den Versicherungsgesellschaften mit Sitz in einem anderen 
Mitgliedstaat freisteht, für ihre Niederlassung die Form einer Tochtergesellschaft 
zu wählen, um das Steuerguthaben erhalten zu können, kann auch keine Un
gleichbehandlung rechtfertigen. Denn da Artikel 52 Absatz 1 Satz 2 den Wirt
schaftsteilnehmern ausdrücklich die Möglichkeit läßt, die geeignete Rechtsform für 
die Ausübung ihrer Tätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat frei zu wählen, darf 
diese freie Wahl nicht durch diskriminierende Steuerbestimmungen eingeschränkt 
werden. 

23 Mit einer zweiten Argumentationsreihe möchte die französische Regierung dartun, 
daß die Ungleichbehandlung in Wirklichkeit auf die Besonderheiten und die Un-
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terschiede der Steuerregelungen in den verschiedenen Mitgliedstaaten sowie auf 
die Doppelbesteuerungsabkommen zurückzuführen sei. Da die betreffenden 
Rechtsvorschriften noch nicht harmonisiert seien, seien unterschiedliche Maßnah
men je nach Einzelfall notwendig, um diesen Unterschieden zwischen den Steuer
regelungen Rechnung zu tragen, und somit gemäß Artikel 52 EWG-Vertrag ge
rechtfertigt. Deshalb sei die streitige Regelung insbesondere erforderlich, um die 
Steuerflucht zu verhindern. Die Anwendung der steuerrechtlichen Regelungen auf 
natürliche Personen und Gesellschaften, die ihre Tätigkeit in verschiedenen Mit
gliedstaaten ausübten, werde durch Doppelbesteuerungsabkommen geregelt, deren 
Bestehen von Artikel 220 EWG-Vertrag ausdrücklich anerkannt werde. Die in der 
streitigen Regelung vorgesehene unterschiedliche Behandlung verstoße deshalb 
nicht gegen Artikel 52 EWG-Vertrag. 

24 Hierzu ist zunächst festzustellen, daß eine mangelnde Harmonisierung der Rechts
vorschriften der Mitgliedstaaten über die Körperschaftsteuer die fragliche Un
gleichbehandlung nicht rechtfertigen kann. Zwar hängt bei Fehlen einer solchen 
Harmonisierung die steuerrechtliche Lage einer Gesellschaft von dem für sie gel
tenden nationalen Recht ab; Artikel 52 EWG-Vertrag verbietet jedoch jedem Mit
gliedstaat, in seinen Rechtsvorschriften für die Personen, die von der Freiheit, sich 
in diesem Staat niederzulassen, Gebrauch machen, andere Bedingungen für die 
Ausübung ihrer Tätigkeit vorzusehen, als sie für seine eigenen Staatsangehörigen 
festgelegt sind. 

25 Ebensowenig kann in diesem Zusammenhang die Gefahr der Steuerflucht geltend 
gemacht werden. Artikel 52 EWG-Vertrag läßt keine Ausnahme vom Grundprin
zip der Niederlassungsfreiheit aus solchen Gründen zu. Im übrigen sind die Be
rechnungen nicht überzeugend erschienen, die die französische Regierung in die
ser Hinsicht vorgelegt hat, um darzutun, daß die Gewährung des Steuerguthabens 
an Zweigniederlassungen und Agenturen von Gesellschaften mit Sitz in anderen 
Mitgliedstaaten einen Anreiz für diese Gesellschaften biete, Aktien französischer 
Gesellschaften, die sie besäßen, als Vermögen der Zweigniederlassungen und 
Agenturen in Frankreich zu verbuchen. Diese Berechnungen beruhen nämlich auf 
der Annahme, die in Artikel 158 a des Code general des impôts keine Grundlage 
findet, daß die Überweisung der von den Zweigniederlassungen oder Agenturen 
erwirtschafteten Gewinne an die Hauptniederlassung der Gesellschaft ihrerseits mit 
einem Steuerguthaben verbunden ist; die Kommission hat aber im vorliegenden 
Verfahren auch nicht verlangt, daß die Gewährung eines Steuerguthabens für 
solche Fälle vorgesehen wird. 
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26 Schließlich macht die französische Regierung zu Unrecht geltend, die fragliche 
Ungleichbehandlung beruhe auf den Doppelbesteuerungsabkommen. Diese Ab
kommen betreffen nämlich nicht die hier untersuchten Fälle, wie sie oben definiert 
worden sind. Außerdem sind die Rechte, die sich für die Begünstigten aus Arti
kel 52 EWG-Vertrag ergeben, unbedingt, und ein Mitgliedstaat kann ihre Beach
tung nicht vom Inhalt eines mit einem anderen Mitgliedstaat geschlossenen Ab
kommens abhängig machen. Insbesondere erlaubt es dieser Artikel nicht, diese 
Rechte einer Gegenseitigkeitsbedingung zu unterwerfen, um in anderen Mitglied
staaten entsprechende Vorteile zu erhalten. 

27 Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß Artikel 158 b des Code général des impôts 
dadurch, daß den in Frankreich gelegenen Zweigniederlassungen und Agenturen 
von Versicherungsgesellschaften mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat das Steu
erguthaben für die Dividenden französischer Gesellschaften, die die Zweignieder
lassungen und Agenturen beziehen, verweigert wird, diesen Gesellschaften nicht 
die gleichen Bedingungen gewährt, wie sie nach französischem Recht für Versiche
rungsgesellschaften mit Sitz in Frankreich aufgestellt sind. Diese Diskriminierung 
stellt für die Versicherungsgesellschaften mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat 
eine Beschränkung ihrer Niederlassungsfreiheit dar, die gegen Artikel 52 Ab
sätze 1 und 2 EWG-Vertrag verstößt. 

28 Deshalb ist festzustellen, daß die Französische Republik dadurch gegen ihre Ver
pflichtungen aus Artikel 52 EWG-Vertrag verstoßen hat, daß sie den in Frank
reich gelegenen Zweigniederlassungen und Agenturen von Versicherungsgesell
schaften mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat nicht unter den gleichen Bedin
gungen wie Versicherungsgesellschaften mit Sitz in Frankreich ein Steuerguthaben 
für die von diesen Zweigniederlassungen und Agenturen bezogenen Dividenden 
französischer Gesellschaften gewährt hat. 

Kosten 

29 Gemäß Artikel 69 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei zur 
Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Französische Republik mit ihrem 
Vorbringen unterlegen ist, sind ihr die Kosten aufzuerlegen. 
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Aus diesen Gründen 

hat 

DER GERICHTSHOF 

für Recht erkannt und entschieden: 

1) Die Französische Republik hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus Arti
kel 52 EWG-Vertrag verstoßen, daß sie den in Frankreich gelegenen Zweignie
derlassungen und Agenturen von Versicherungsgesellschaften mit Sitz in einem 
anderen Mitgliedstaat nicht unter den gleichen Bedingungen wie Versicherungs
gesellschaften mit Sitz in Frankreich ein Steuerguthaben für die von diesen 
Zweigniederlassungen und Agenturen bezogenen Dividenden französischer Ge
sellschaften gewährt hat. 

2) Die Französische Republik trägt die Kosten des Verfahrens. 

Mackenzie Stuart Everling Bahlmann Joliét 

Koopmans Due Galmot Kakouris O'Higgins 

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 28. Januar 1986. 

Der Kanzler 

P. Heim 

Der Präsident 

A. J. Mackenzie Stuart 
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